fur menschenrechte

SPORT & ARrBEITSGRUPPE
Fur menschenrechte | MENSCHENRECHTE

FACTSHEET ZUM THEMA BARRIEREFREIHEIT IM SPORT

VERANTWORTUNGEN IM
ALLTAG & BElI SPORTGROSS-
VERANSTALTUNGEN

1

BARRIEREFREIHEIT ALS MENSCHENRECHT

Die Begriffe ,barrierefrei”, ,inklusiv” oder ,zugénglich” (auf Englisch: “accessible”) kommen uns in den
verschiedensten Kontexten unter.

Laut dem Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz ist der Zustand der Barrierefreiheit erreicht, wenn
fir moglichst alle Menschen bauliche und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische Gebrauchs-
gegenstdnde, Systeme der Informationsverarbeitung sowie andere gestaltete Lebensbereiche in der
allgemein Ublichen Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsatzlich ohne fremde Hilfe zugang-
lich und nutzbar sind.

Bild © Pexels/ Shotpot


https://www.sozialministerium.at/Themen/Soziales/Menschen-mit-Behinderungen/Barrierefreiheit.html

BARRIEREFREIHEIT ALS MENSCHENRECHT

Das Fehlen dieser Voraussetzungen grenzt Menschen aus, diskriminiert sie und verletzt
ihre Menschenrechte!

Auch Artikel 30 der UN-Behindertenrechtskonvention definiert die Teilhabe am kulturellen Leben sowie
an Erholung, Freizeit und Sport als Menschenrecht.

Das bedeutet, dass sich Osterreich mit der Unterzeichnung der UN-Behindertenkonvention im Jahr
2008 zu Antidiskriminierung, und somit zu Barrierefreiheit, verpflichtet hat. Die Themen Antidiskri-
minierung und Barrierefreiheit haben in Osterreich auch durch das Bundesbehindertengleichstellungs-
gesetz (BGStG) und das Baurecht rechtliche Verbindlichkeit. Zuséatzlich gibt es in den Bundeslédndern
weitere spezifische gesetzliche Grundlagen wie z.B. in Wien das Antidiskriminierungsgesetz oder das
Veranstaltungsgesetz.

Die UN-Behindertenrechtskonvention definiert Menschen mit Behinderungen als Personen, die durch
langfristige korperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeintrachtigungen in ihrer Teilhabe an der Ge-
sellschaft behindert werden. Aktive und vollstandige Teilhabe ist zentral fir das Verstandnis von Be-
hinderung. Es gibt verschiedene Arten von Behinderungen, darunter korperliche, geistige, seelische,
Ho6r- und Sehschadigungen, Lern- und Sprachbehinderungen sowie Verhaltensstérungen, die jeweils
unterschiedliche Bediirfnisse mit sich bringen.

Wenn Orte, Rdume oder Kommunikationsmittel nicht zuganglich sind, wird Menschen die Teilnahme
am kulturellen, sportlichen und politischen Leben sowie an der Arbeitswelt und in der Freizeit erschwert
oder sogar unmaoglich. Aber was genau kénnen wir unter Barrierefreiheit verstehen?

WARUM IST BARRIEREFREIHEIT WICHTIG?

1.2 Milliarden+ 20%

Heute leben iiber 1.200.000.000 Menschen mit Behinderung - das ist Diese Zahl entspricht
die grofite Minderheit der Welt - und diese Zahl wachst weiter. 20% der Welt-
bevélkerung.

O<%

Mehr als die Hilfte der Men-
schen mit Behinderungen hatte
noch nie die Méglichkeit, eine
Live-Sportveranstaltung zu
besuchen.
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Quelle: Accessiball


https://fra.europa.eu/de/eu-charter/article/26-integration-von-menschen-mit-behinderung
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/Download%3FpublicationId%3D19&ved=2ahUKEwiDg4nPtaeLAxVwSvEDHXt_B2cQFnoECB4QAQ&usg=AOvVaw3JZqXR4Jbv5mLU76f2Po5o
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000171
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000607
https://www.accessiball.com/

BARRIEREFREIHEIT ALS MENSCHENRECHT

WAS BEDEUTET BARRIEREFREIHEIT UND WAS HAT DAS
MIT INKLUSION ZU TUN?

Barrieren stellen ein komplexes und umstrittenes Thema dar. Bed(irfnisse in Bezug auf Barrierefreiheit
kénnen miteinander in Konflikt stehen, was die Bedeutung des Begriffs - namlich ,Freiheit von Barrieren”
fur alle - ad absurdum fiihren kann. Trotz dieses scheinbar utopischen Aspekts der universellen Barrie-
refreiheit bleibt das Konzept von grundlegender Bedeutung.

Denn wo Menschen Barrieren erleben und behindert werden (1), ist Teilhabe gefahrdet.
Barrierefreiheit ist deshalb Voraussetzung fiir Inklusion.

Inklusion bedeutet, die Gesellschaft so zu gestalten, dass alle gleichberechtigt mitmachen kénnen.
Ob beim Lernen, Arbeiten, in der Politik, im Sport oder im Alltagsleben: Inklusion ist, wenn niemand
ausgeschlossen wird. Die Teilhabe darf nicht von Faktoren wie individuellen Fahigkeiten, Herkunft, Ge-
schlecht oder Alter abhdngen. Wahrend Inklusion die strukturelle Ebene und den Aufbau von gesell-
schaftlichen Institutionen betrifft, die allen Individuen offenstehen sollen, zielt der Teilhabebegriff auf
den einzelnen Menschen und seine Moglichkeiten der Lebensfiihrung ab. , Teilhabe" bezeichnet die
aktive Teilnahme oder Mitwirkung einer Person an verschiedenen Aspekten des Lebens. Dies kann die
Teilhabe an sozialen, wirtschaftlichen, kulturellen oder politischen Aktivitaten umfassen.

Haufig sind es nicht nur die physischen Barrieren, sondern auch die mentalen Hiirden, die einem Mitei-
nander von Menschen mit und ohne Behinderung im Wege stehen. Kleinere bauliche Hindernisse kén-
nen oft mit geringem Aufwand beseitigt werden, missen jedoch zunachst als solche erkannt werden.

Die meisten Menschen assoziieren Barrierefreiheit mit Rampen anstelle von Stiegen, breiten Tiren
und speziellen Bussen. Allerdings sind bauliche Anpassungen und speziell ausgestattete Fahrzeuge
allein nicht ausreichend, um den Alltag wirklich barrierefrei zu gestalten. Barrierefreiheit bedeutet,
dass Gebaude, 6ffentliche Platze, Arbeitsstatten, Wohnungen, Verkehrsmittel sowie Dienstleistungen
und Freizeitangebote so konzipiert sind, dass sie fiir alle Menschen ohne fremde Hilfe zuganglich und
nutzbar sind. Konkret heif3t das beispielsweise, dass neben Stufen auch ein Aufzug oder eine Rampe
ins Biro fihren sollten. Formulare sollen nicht nur in komplizierter Amtssprache, sondern auch in ein-
facher Sprache verfligbar sein. Zudem sollten gehorlose Menschen die Moglichkeit haben, Vortrage zu
verfolgen - etwa durch den Einsatz von Gebardensprachdolmetscher*innen.

Auch die digitale Barrierefreiheit spielt eine wichtige Rolle: Webseiten miissen so gestaltet sein, dass
sie von allen genutzt werden konnen. Dazu gehort unter anderem das Bereitstellen von Bildbeschrei-
bungen fir blinde Nutzer*innen und die Méglichkeit, Videos in barrierefreien Formaten anzusehen.

Kurz: Es geht um den Abbau von kommunikativen Barrieren, von Barrieren beim Zugang
zu Informationen, physischen bzw. baulichen Barrieren aber auch um soziale Barrieren
(z.B. Vorurteile) und Zugangshemmnisse im ¢konomischen Sinn (z.B. Dienstleistungen,
die sich nicht jede*r leisten kann).

Und: Barrierefreiheit kommt allen zugute! Menschen mit und ohne Behinderung, Senior*innen, Kin-
dern, Eltern sowie jenen, die vortibergehend in ihrer Mobilitat eingeschréankt sind. Ein Aufzug beispiels-
weise erleichtert es sowohl Eltern mit Kinderwagen als auch alteren und gehbehinderten Menschen,
sich fortzubewegen. Die Anforderungen von Menschen mit Lernschwierigkeiten - wie Texte in einfacher



BARRIEREFREIHEIT ALS MENSCHENRECHT

Sprache oder mit Bildern - sind ebenfalls vorteilhaft fir viele andere Gruppen: Dazu gehdren Personen,
die wenig Deutsch sprechen, kaum lesen kénnen oder sich an einem neuen Ort nicht zurechtfinden.

Aufgrund der enormen Vielfalt an Gruppen bzw. Aspekten, auf die Barrierefreiheit an-
gewandt werden kann, méchten wir uns im Folgenden insbesondere auf Menschen mit
unterschiedlichen Behinderungen fokussieren. Das heifst aber nicht, dass wir die diversen
anderen Gruppen bzw. Aspekte komplett aufder Acht lassen oder fiir weniger relevant er-
achten!

Abgesehen von den ,moralischen” Argumenten fiir Barrierefreiheit gibt es mittlerweile auch rechtliche
Griinde, warum sich Sportverbédnde, die auch in Form von Unternehmen (z.B. Verwertungsgesellschaften,
GmbHs, Profiligen etc.) tatig werden, Gedanken tber Barrierefreiheit machen sollten.

Laut der Wirtschaftskammer Osterreich (WKO) gilt fiir alle Unternehmen in Osterreich das Gesetz tiber
die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen. Gemafs diesem Gesetz miissen alle Waren, Dienst-
leistungen und Informationen, die fiir die Offentlichkeit bestimmt sind, barrierefrei angeboten werden.

| Es ist daher ratsam, sich regelméafig tber erforderliche Mafdinahmen bzw. Neuerungen im
Barrierefreiheitsgesetz (BaFG), welches ab 28. Juni 2025 in Kraft tritt, zu informieren!
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WAS KONNEN SPORTVEREINE UND -VERBANDE
KONKRET TUN?

Im Sport geht es konkret darum, dass die gleichberechtigte Teilhabe sowohl fiir alle am Sport aktiv Be-
teiligte als auch fur alle Zuschauer*innen (passiv Beteiligte) gewéhrleistet wird. Die Teilhabe reicht
vom Parkplatz Giber den Zugang und Gangbereich zu Garderoben, Nassraumen, den Sportstatten selbst
und der Tribline, bis hin zur Website und Berichterstattung oder in einem inklusiven Sportangebot.
Barrierefreiheit spielt also sowohl bei Sportveranstaltungen als auch im Vereinsalltag eine wichtige
Rolle. Obwohl Grofdsportveranstaltungen meistens im Mittelpunkt stehen, wenn es um Barrierefrei-
heit geht, spielen kleine und mittelgrofde Events eine mindestens genauso, wenn nicht noch wichtigere
Rolle, da sie viel haufiger und mit noch mehr Breitenwirkung vorkommen.

Bei Bestandsgebauden ist eine vollstdndige Barrierefreiheit schwierig umzusetzen. Viel entscheiden-
der ist es, potenzielle Hindernisse in der Vereinsinfrastruktur zu identifizieren, (auf der eigenen Web-
site und bei Ankiindigungen) klar zu kommunizieren und diese anschlieend zu beseitigen.

Allgemein ist Transparenz von grofber Bedeutung: Wenn Menschen mit Behinderungen
wissen, was sie vor Ort erwartet, konnen sie sich darauf einstellen und selbst beurteilen,
wie barrierefrei die Umgebung fir sie ist.


https://www.wko.at/barrierefreiheit/start
https://www.wko.at/ce-kennzeichnung-normen/informationen-zum-barrierefreiheitsgesetz

WAS KONNEN SPORTVEREINE UND -VERBANDE KONKRET TUN?

Wenn es um konkrete Schritte geht, liegt eine grofse Verantwortung bei Sportvereinen, wobei hier
Trainer*innen oder auch Funktionar*innen mitgemeint sind. Sportverbanden (inklusive Dachverbdnden
oder Ligen) kommt eine ahnliche Rolle bzw. Verantwortung zu. Der Fokus auf Sportvereinen und -ver-
béanden soll nicht bedeuten, dass Athlet*innen, Fans, Sponsor*innen oder Sportmedien nicht ebenfalls
durch ihr Handeln (beispielsweise durch die Einhaltung der Vereinsstatuten, durch die aktive Meldung
von Diskriminierungsmomenten, oder durch Wort- und Bildsprache) zu mehr Barrierefreiheit beitragen
konnen. Es ist selbstverstandlich, dass nicht jeder Verein alles umsetzen kann oder auf alle Aspekte Ein-
fluss hat. Aber alle kénnen - nach ihren Maéglichkeiten - Maftnahmen setzen

ALLTAG

STRUKTUR
= Es gibt im Verein zumindest eine konkrete Ansprechperson fiir das Thema Inklusion
(optionale Begriffe: Behinderung / Vielfalt / Sport fiir alle /...).

= |nklusion ist im Leitbild des Vereins verankert.

DEN VEREINSSITZ BARRIEREFREI GESTALTEN

= Barrierefreie Zufahrtsrampen am Halleneingang, automatische Turoffner und
barrierefreie Anordnung von Bedienelementen.

= Ausreichend barrierefreie Toiletten und Umkleiden sowie barrierefreie Flucht-
und Rettungswege.

= Ausreichende Anzahl von barrierefreien PKW-Parkplatzen, die auch genug Platz
fir das Be- und Entladen von Rollstiihlen ermdglichen. Die dufteren Zuwege sollten
gut ausgeleuchtet sein.

= Brailleschrift auf Tlirbeschilderungen, gute Raumakustik und blendfreie Oberflachen
(speziell hinsichtlich des Sporthallenbodens).

= Stellt visuelle und haptische Leitsysteme bereit.

= Standardisierte Ausstattung mit Brailleschrift (an Turschildern etc.). Im Eingangs-

bereich sollte zur Orientierung ein auch tastbarer Ubersichtsplan der gesamten
Sportanlage / des Vereinssitzes angebracht sein.

= Einbau von Lichtklingeln und einem visuellen Notruf.

= Umkleidespinde, Facher, Kleiderhaken und Spiegel auf verschiedenen Hohen
anbringen. Achtet auch bei der Beschilderung auf die Hohe (z.B. vom Rollstuhl aus gut
lesbare Hohe).


https://www.arbeitsinspektion.gv.at/Arbeitsstaetten-_Arbeitsplaetze/Arbeitsstaetten-_Arbeitsplaetze_1/Lernmodule_Barrierefreiheit.html#heading_Download

WAS KONNEN SPORTVEREINE UND -VERBANDE KONKRET TUN?

KOMMUNIKATION

= Eure Website beinhaltet Informationen dariber, wie Ihr mit unterschiedlichen Arten
Behinderung umgeht. Weiters nennt lhr eine Kontaktperson, an die sich Personen
beziiglich Unterstitzungsmaoglichkeiten wenden kénnen. Ein diesbezligliches
Statement ware z.B. ,wir sind bemiiht auf alle Bedurfnisse einzugehen. Meldet Euch
bei XY, wenn lhr beispielsweise Gebardendolmetschung, eine Wegbeschreibung in
leichter Sprache oder dhnliches wiinscht.”

= Kindigt eure Veranstaltung moglichst friihzeitig direkt bei gewissen Zielgruppen, aber
auch in Einrichtungen der Behindertenhilfe, an, damit diese im Voraus planen kénnen.

= Euer Verein bemiiht sich um eine barrierefreie Website, Social Media Postings oder
Flyer (das heifdt, dass die Informationen uneingeschrankt fiir alle zuganglich sind).

- Wichtig sind Schriftgrofe und Kontraste bei der Beschilderung (ONORM B 1600
gibt beispielsweise Informationen zu Kontraststufen). Gestaltet die Beschilderung
zusatzlich mit Piktogrammen.

- Erwéhnt eure Mafinahmen zu mehr Barrierefreiheit auch in eurer Offentlichkeitsarbeit
und erzeugt somit Aufmerksambkeit fiir das Thema.

= Achtet auch darauf, wie ihr intern (z.B. mit Vereinsmitgliedern) kommuniziert, welche
Apps ihr beispielsweise verwendet, da Menschen mit Behinderungen nicht nur exter-
ne Stakeholder sind

WEITERBILDUNG

= |m Verein werden Sensibilisierungsworkshops zum Thema Behinderung sowie
Ausbildungen zu gesellschaftlichen Themen (wie mentale Gesundheit, Umweltschutz
oder Diversitat) gefordert und Vereinsmitglieder ermutigt, daran teilzunehmen.

= Es werden zusatzlich Seminare fiir Vereinsmitglieder zu Themen wie Mobbing,
Antidiskriminierung und Inklusion angeboten.

= Bei Events wird das geschulte Personal mit spezieller Kleidung gekennzeichnet und
z.B. am Namensschild auf spezielle Kenntnisse (Gebardensprache usw.) verwiesen.

SPORTVERANSTALTUNG

VERANSTALTUNGSORT

Abgesehen von den bereits erwahnten Tipps zur Barrierefreiheit des Vereinssitzes,
kénnt ihr beim Veranstaltungsort auf Folgendes achten!


https://www.digitalbarrierefrei.at/de/
https://www.wien.gv.at/verkehr/strassen/kontrastmessungen-strassenbaumaterial.html

WAS KONNEN SPORTVEREINE UND -VERBANDE KONKRET TUN?

= Achtet bei der Auswahl des Veranstaltungsortes auf eine barrierefreie Anbindung an
die 6ffentlichen Verkehrsmittel.

= Die Lautstarke beim Event ist mit den offiziellen Richtlinien abgestimmt (wenn der
Ton zu laut ist, beeintrachtigt das nicht nur Menschen, sondern auch die Tierwelt).

= Richtet nach Moglichkeit einen Pausen- und Ruhebereich ein flir Menschen, die einen
ruhigen Rickzugsort (z.B. bei Reiztiberflutung) bendotigen.

= Optische Alarmanlage fuir Katastrophenfalle, z.B. mit dreifarbigen Blitzern.
= Visueller Notruf fuir z.B. Sportunfalle, Meldung von Schaden an Hausmeister o.a.

= Laser Shows statt Feuerwerk (sind nicht nur nachhaltiger, sondern auch inklusiver fur
Menschen mit Gehorsensitivitat oder neurodivergente Menschen).

= Spezielle Erndhrungsbediirfnisse werden - wenn moglich - berticksichtigt.

= Eine Sicherheitsfirma mit speziellem Training (z.B. LGBTQI+ Sensibilitat,
Antirassismustraining) engagieren. Laut der Novelle des Wiener Veranstaltungs-
gesetzes wird Awareness verstarkt zum Thema.

= Installiert einen leicht erreichbaren, klar ersichtlichen Infopunkt.

= Bietet eventuell ein wettbewerbsfreies Angebot an, wie z.B. niederschwellige Spiel-
und Spafdstationen fiir Menschen, die nicht am Wettbewerb teilnehmen kénnen
bzw. wollen. Oder kénntet ihr bei eurer Veranstaltung auch einen Unified-Bewerb
(gemischte Teams aus Menschen mit und ohne Behinderungen) anbieten?

OFFENTLICHKEITSARBEIT UND KOMMUNIKATION

Vor und wahrend des Events ist ,,inklusiv" zu denken
= Website und online Booking barrierefrei machen.

= Wie ist die Website gestaltet, welche Bilder werden in der Bewerbung von Angebot
verwendet? Hier kann das Thema oft ganz ohne Worte mittransportiert werden.
Aber VORSICHT bei der Reproduktion von Stereotypen! Positive Beispiele sind bei-
spielsweise auf Augenhéhe und vermeiden Viktimisierung oder Infantilisierung.

= Ermoglicht die Anmeldung fiir das Event auf mehreren Wegen (WhatsApp, E-Mail,
Telefon). Ermdglicht Ratenzahlung oder Rabatte auf Anmeldegebiihren, um
finanzielle Barrieren zu vermeiden. Denkt Uiber glinstigere Eintrittspreise (z.B. fur
notwendige Assistent*innen) nach.

= Fragt den Unterstitzungsbedarf direkt bei der Anmeldung ab (braucht es z.B.
Gebardendolmetscher*innen).

= Maogliche Angebote flir Teilnehmer*innen und Besucher*innen mit Mobilitats-,
Hor- oder Seh-Beeintrachtigungen werden kommuniziert. Es wird sichergestellt,
dass die Ergebnisse etc. visuell und akustisch dargestellt werden
Beispiel: Seit 2010 gibt es in vier Stadien der Osterreichischen FuRballbundesliga das
Stadion-Radio ON EAR fiir Sehbehinderte


https://presse.wien.gv.at/presse/2024/08/28/wien-novelliert-sein-veranstaltungsgesetz
https://www.pexels.com/de-de/foto/menschen-manner-sport-bewegung-6763743/
https://www.pexels.com/de-de/foto/gesund-frau-beine-entspannung-4057730/
https://www.oefbl.at/de/oefbl/csr/bundesliga-on-ear

LITERATUR, RESSOURCEN & KONTAKTE
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WEITERFUHRENDE LITERATUR, RESSOURCEN
& KONTAKTE

Eine Kernforderung vieler von Diskriminierungserfahrungen Betroffener ist ,,nicht tiber uns ohne uns!”.
Daher bedarf es einer verstarkten Offensive aller Sportvereine und -verbédnde, bei der Menschen mit
Behinderungen aktiv als Expert*innen in eigener Sache einbezogen werden. Zusatzlich sollten sich
Sportvereine und -verbdande mit Organisationen austauschen, die sich mit der Thematik der Barriere-
freiheit auseinandersetzen bzw. die Interessen von Menschen mit Behinderungen oder anderen Dis-
kriminierungserfahrungen vertreten.

Der Osterreichische Behindertensportverband (OBSV) setzt sich fiir die Interessen von Menschen mit
Behinderungen im Sport ein und férdert die Sportentwicklung sowohl im Breitensport als auch im
Leistungs- und Spitzensport. Dies geschieht insbesondere dann, wenn die Inklusion in den jeweiligen
Bundes-Sportfachverbanden nicht ausreichend umgesetzt wird. Der OBSV spielt somit eine wichtige
Rolle bei der Schaffung von Moglichkeiten und Rahmenbedingungen flir sportliche Aktivitaten von Men-
schen mit Behinderungen. Der Osterreichische Gehérlosen Sportverband (OGSV) wurde im Jahr 1931
gegrindet und ist mit 14 Gehorlosen-Sportvereinen das Sport-Netzwerk fiir Gehdrlose und Menschen
mit Horbehinderung.

Zusétzlich existiert das Osterreichische Paralympische Committee (OPC), das die Paralympische Bewe-
gung in Osterreich reprasentiert, sowie Special Olympics Osterreich (SO0), das fiir die Special Olym-
pics Bewegung in Osterreich zusténdig ist.

Seit 1988 besteht eine Vereinbarung zwischen dem Internationalen Olympischen Komitee (I0C) und
dem Internationalen Paralympischen Committee (IPC), die festlegt, dass die Paralympischen Spiele
immer etwa zwei Wochen nach den Olympischen Spielen am gleichen Ort und in denselben Wett-
kampfstatten ausgetragen werden miissen. 2006 war Reiten die erste Sportart, die in den Internationa-
len Reitsport-Verband (FEI) transferiert wurde, ein Jahr spater folgten der Internationale Rad-Verband
(UCD und der Internationale Tischtennis-Verband (ITTF). Laut der IPC Governing Strategy von 2019
plant das IPC, bis 2028 alle Sommersportarten und bis 2030 alle Wintersportarten in die entspre-
chenden internationalen Sportverbande zu integrieren. Aktuell verwaltet das IPC noch die Sportarten
Biathlon, Gewichtheben, Eishockey, Langlauf, Rollstuhl-Tanzen (das derzeit nicht bei den Paralympics
ausgetragen wird), Schiefden, Schwimmen, Ski Alpin und Snowboard.


https://www.obsv.at/
https://oegsv.at/
http://www.oepc.at/
http://www.specialolympics.at/
https://www.bmkoes.gv.at/sport/spitzensport/inklusion-spitzensport.html

LITERATUR, RESSOURCEN & KONTAKTE

LINKSAMMLUNG

BARRIEREFREIHEIT

- Osterreichisches Institut fiir Schul- und Sportstdttenbau (OISS)
Anforderungskatalog flr barrierefreie Fuiballstadien o.a.

'

i

INIS Leitfaden fur inklusive Sportevents
Materialien im Kontext inklusiven Sports

L)

Handreichung zur Inklusion im und durch Sport

Osterreichischer Gehérlosenbund (OGLB)

Blinden- und Sehbehindertenverband Osterreich (BSVO)

KOBV Osterreich

Online Nachrichtenportal in sterreichischer Gebdrdensprache (OGS)

I

i

andererseits: Magazin fiir Behinderung und Gesellschaft

L)

Gesellschaftsbilder: Fotodatenbank fernab von Stereotypen und Klischees

i

Richtlinien fir barrierefreie Webinhalte

Das Buro fur leichte Sprache

Klartext: Das Kl-Tool des FC St. Pauli
Moderations-Guidelines

Barrierefreie Web-Plattform fiir inklusive Sportangebote
Best Practice Beispiel: Tennis Point Vienna

VE oy v

i

Awareness Konzept der EuroGames 2024
UEFA Partner Accessiball
= |nfographik des Erasmus+ Projekts EWSE (Empowering Women for
Sports Events in Europe)
= Zum Thema Intersektionalitat (Behinderung / Flucht): Das Erasmus+ Projekt STEADY

i

WORKSHOPS / BERATUNG

= Move on to Inclusion (MOI): MOI-Sport, MOI-Event und Sportfinder
= NEBA Betriebsservice (kostenloses Service flir Unternehmen)

= FullAccess

= Kompetenzstelle barrierefreies Planen, Bauen & Wohnen (Wien)

SELBSTVERTRETUNGSORGANISATIONEN

- Selbstbestimmt Leben Osterreich

= Verein BIZEPS - Zentrum firr Selbstbestimmtes Leben

= Verein Blickkontakt (Interessensgemeinschaft sehender, sehbehinderter
und blinder Menschen)

FORDERUNGEN

= Forderung , barriere:freie Unternehmen” des Sozialministeriums

'

Sportférderungen des Sportministeriums

= Licht ins Dunkel Projektférderung

Fonds Gesundes Osterreich Projektforderung
Transparenzportal: Allgemeine Sportférderungen
— Europdischer Sozialfonds in Osterreich

L)


https://www.oeiss.org/oeiss/de/home/
https://www.oeiss.org/fileadmin/user_upload/Barrierefreie_Fussballstadien_Anforderungskatalog_Final.pdf
https://inis-sport.eu/leitfaden-fuer-inklusive-sportevents/
https://www.aktion-mensch.de/inklusion/sport/wegweiser-ins-netz/materialien-sport
https://www.sportjugend-sh.de/fileadmin/LSVSJ-Content/Dokumente/Inklusion/VBRS_INKLUSION_Broschu-re_2017_08_22_Ansicht.pdf
https://www.oeglb.at/
https://www.blindenverband.at/
https://www.kobv.at/
https://www.gebaerdenwelt.tv/ueber-uns/
https://www.andererseits.org/
https://gesellschaftsbilder.de/
https://www.w3.org/Translations/WCAG20-de/
https://leichte-sprache.de/
https://portaleinfach.org/2023/07/27/klartext-mit-ki-tool-von-st-pauli/
https://plusport.ch/fileadmin/user_upload/4_Ausbildung/Guidlines_DE.pdf
https://www.lebensgross.at/news/sportfinder/
https://www.tennispoint.at/para-sport
https://eurogames2024.at/downloads/Awarenesskonzept_EuroGamesVienna2024.pdf
https://www.accessiball.com/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.fairplay.or.at/fileadmin/Bibliothek/Fairplay/images/EWSE/4252_SP_WIS_ErasmusInfographics_Accessibility_ENGLISH.pdf&ved=2ahUKEwiyv72j4qSKAxVYYPEDHX_EF6sQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw2EAO5D2mhNtms54H3xn5xq
https://www.steady-project.eu/about/
https://www.lebensgross.at/freizeit/move-on-to-inclusion/
https://betriebsservice.info/
https://www.fullaccess.at/
https://www.wien.gv.at/menschen/barrierefreiestadt/kompetenzstelle.html
https://www.sliö.at/
https://www.bizeps.or.at/bizeps/
https://www.blickkontakt.or.at/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://sozialministeriumservice.at/Downloads/individualfoerderung_barrierefreie_unternehmen_bundesweit.pdf&ved=2ahUKEwiOiODIzuiJAxU-AtsEHaFwG10QFnoECBIQAQ&usg=AOvVaw1FcaJrd-OiIkTUJ_5IOy5S
https://www.bmkoes.gv.at/sport/sportfoerderungen.html
https://lichtinsdunkel.orf.at/projekthilfe102.html
https://fgoe.org/projektfoerderung
https://transparenzportal.gv.at/tdb/tp/startpage
https://www.esf.at/
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GESETZESLAGEN

= Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz
= Barrierefreiheitsgesetz

= Wiener Antidiskriminierungsgesetz

= Wiener Veranstaltungsgesetz
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https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20004228
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